
freilich infolge ungenügender Durchführung nicht voll 
wirksam werden.

Vor ailem ist aber eine fortschrittliche Lohnpolitik 
nach Ökonomismen Grundsätzen dazu bestimmt und 
geeignet, die für aie volkswirtschaftliche Entwicklung 
entscnei^enden Wirtschaftszweige durch höhere Löhne 
gegenüber anderen Wirtschaftszweigen vor Abwande
rung zu sichern5 *) und durch Wirtschaftszweiglohn
gruppenkataloge für eine gleichmäßige Entlohnung ins
besondere derselben qualifizierten Arbeiten in den ver
schiedenen Betrieoen des Wirtschaftszweiges zu sor
gen“).

Dazu kommen zusätzliche Entlohnungen für län
gere ununterbrochene Beschäftigung im selben Wirt
schaftszweig oder Betrieb, z, B. nach § 3 der VO zur 
Verbesserung der Lage der Bergarbeiter, des inge
nieurtechnischen und kaufmänniscnen Personals sowie 
der Produktionsverhältnisse im Bergbau der Deut
schen Demokratischen Republik vom 10. August 1950 
(GBl. S. 832) oder nach §§ 5 bis 7 der VO zur Ver
besserung der Wirtschaftlichkeit der Deutschen Reichs
bahn und der Lage der Eisenbahner in der Deutschen 
Demokratischen Republik vom 9. Oktober 1950 (GBl.
S. 1063) oder nach Ziff. 4 der DurchfBest zur Kultur
verordnung vom 24. Mai 1951 (GBl. S. 485) mit Zu
schlägen für die technische Intelligenz von 5% nach 
2 Jahren, von 8% nach 5 Jahren ununterbrochener Be
schäftigung. Ähnliche Zuschläge sind für ununter
brochene Tätigkeit in der staatlichen Verwaltung ge
plant.

Bis zu einem gewissen Grade gehören in diesen 
Zusammenhang auch die Bestimmungen über die zu
sätzliche Altersversorgung der technischen Intelligenz 
in den volkseigenen und ihnen gleichgestellten Betrie
ben und der Intelligenz an wissenschaftlichen, künst
lerischen, pädagogischen und medizinischen Einrichtun
gen, denn diese zusätzlichen Versorgungen werden nur 
gewährt, „wenn sich der Begünstigte im Zeitpunkt des 
Eintritts des Versicherungsfalles (z. B. Vollendung des 
65. bzw. 60. Lebensjahres) in einem Anstellungsver
hältnis zu einem volkseigenen oder ihm gleichgestellten 
Betrieb befindet“7) oder „wenn sich der Begünst.gte im 
Zeitpunkt des Eintritts des Versorgungsfailes in einem 
Anstellungsverhältnis zu einer der unter § 6 genannten 
Einrichtungen befindet“8 9).

Die in der Sozialversicherung1 der Sowjetunion 
durchgeführte Berücksichtigung der ununterbrochenen 
Beschäftigungsdauer bei der Gewährung von Kran
kengeld, Schwangerschafts- und Entbindungsbeihilfen, 
Geburtshilfen, Invalidenrenten sowie von Berechti
gungsscheinen für Erholungsheime und Sanatorien8) 
hat sich in der Deutschen Demokratischen Republik 
noch nicht verwirklichen lassen.

In derselben Linie wie die zusätzlichen Entlohnungen 
liegen die Rechte auf sonstige Vorteile bei längerer 
ununterbrochener Beschäftigung im selben Betrieb, so 
das Recht auf Zusatzurlaub in bestimmten Produk
tionszweigen10 *) oder auf besondere Ehrentitel und 
Ehrenzeichen11).

Schließlich wird schon seit dem Gesetz der Arbeit 
vom 19. April 1950 (GBl. S. 349), § 26 Abs. 2 Buchst, c, 
die Verbesserung der betrieblichen Einrichtungen zur 
Pflicht gemacht, „um eine feste Verbundenheit der Ar
beiter mit ihrem Betrieb zu erreichen“ und auf diese 
Weise der Fluktuation entgegenzuarbeiten. Hierhin ge
hört eine gute Arbeitsorganisation, die Förderung der 
fachlichen Fortbildung der Beschäftigten, die Eröffnung 
von Perspektiven für ihren Aufstieg, die sorgfältige

5) so schon Präambel Abs. 2 der VO über die Verbesserung 
der Entlohnung der Arbeiter und Angestellten ln den volks
eigenen und ihnen gleichgestellten Betrieben vom 17. August 
1950. (GBl. S. 839).

8) so schon § 15 Gesetz der Arbeit vom 19. April 1950 (GBl. 
S. 349) — bisher noch nicht verwirklicht.

t) § 2 Abs. 1 der 2. DurchfBest zur VO über die zusätzliche 
Altersversorgung der technischen Intelligenz vom 24. Mai 1951 
(GBl. S. 487).

8) § 11 Abs. 1 der VO über die Altersversorgung der Intelli
genz vom 12. Juli 1951 (GBl. S. 675).

9) vgl. Lehrbuch des sowjetischen Arbeitsrechts, Berlin 1952, 
S. 323.

10) 1. DurchfBest zur VO über Erholungsurlaub vom 30. Sep
tember 1951 (GBl. S. 880).

ti) § 6 der VO zur Verbesserung der Lage der Bergarbeiter
vom 10. August 1950 (GBl. S. 832); § 10 der VO zur Verbesserung 
der Wirtschaftlichkeit der deutschen Reichsbahn und der Lage 
der Eisenbahner in der Deutschen Demokratischen Republik 
vom 9. Oktober 1950 (GBl. S. 1063).

Durchführung der Arbeitsschutzmaßnahmen; die För
derung der gesellschaftlichen Zusammenarbeit im Be
trieb, die Verbesserung der sozialen und kulturellen 
Betreuung, wie sie in den zitierten Verordnungen für 
Bergarbeiter (§ 4) und Eisenbahner (§§ 12 bis 19) näher 
dargelegt sind.

Einer besonderen Hervorhebung bedürfen die schon 
nach § 56 des Gesetzes der Arbeit vorgeschriebenen 
Maßnahmen für den Bau von Wohnungen und für die 
Verbesserung der Wohnverhältnisse der Arbeiter und 
Angestellten der Betriebe. „Um die Werkleiter bei der 
Erfüllung dieser Verpflichtung zu unterstützen und die 
Sorge um den Menschen auch auf dem Gebiete des 
Wohnungswesens weiter zu verstärken“, ist die VO 
über Wohnungen für Werktätige der volkseigenen und 
ihnen gleichgestellten Betriebe vom 6. November 1952 
(GBl. S. 1187) ergangen. Sie sieht vor, daß der Werk
tätige nach § 6 Abs. 1 Buchst, b der Verordnung das 
Recht zur Benutzung der Wohnung verliert, wenn das 
Arbeitsvertragsverhältnis durch seine Kündigung 
endet — auch das ein Mittel, um ihn von einer Kündi
gung des Arbeitsverhältnisses zurückzuhalten.

Hinter alledem steht die Überwachung durch die zu
ständigen staatlichen Stellen und die Gewerkschaften, 
denen es obliegt, Fluktuationen nachzugehen, ihre Ur
sachen festzustellen und die Durchführung der Maß
nahmen zu ihrer Bekämpfung zu kontrollieren12).

IV
Die bisher behandelten Maßnahmen dienen sämt

lich einer mittelbaren Bekämpfung der Fluktuation. Es 
erhebt sich die Frage, ob die Rechtsordnung auch 
Mittel zu einer unmittelbaren Erschwerung oder Ver
hinderung der Fluktuation vorsieht.

Die Sowjetunion hat hier eine ganz entschiedene 
Stellung bezogen, indem sie auf Antrag der Gewerk
schaften durch Erlaß vom 26. Juni 1940*) folgende Rege
lung getroffen und über Kriegsende hinaus beibehalten 
hat:

In grundsätzlichem Gegensatz zum kapitalistischen 
Arbeitsrecht wird die einseitige Lösbarkeit des Arbeits
vertragsverhältnisses durch den Betriebsleiter ebenso 
wie durch den Werktätigen verworfen. Nur aus be
stimmten, gesetzlich festgelegten Gründen kann das 
Arbeitsvertragsverhältnis einseitig durch die Betriebs
verwaltung gegen den Willen des Beschäftigten gelöst 
werden; und der Beschäftigte kann durch seine ein
seitige Erklärung die Beendigung des Arbeitsvertrags
verhältnisses überhaupt nicht unmittelbar herbei
führen, sondern nur aus einzelnen, gesetzlich festge
legten Gründen von der Betriebsverwaltung die Zu
stimmung zur Lösung des Arbeitsverhältnisses verlan
gen und diesen Anspruch mittels Klage vor Gericht 
geltend machen. Im übrigen ist zur Beendigung eines 
nicht auf bestimmte Zeit eingegangenen Arbeitsver
tragsverhältnisses die Willenseinigung der Vertrags
parteien erforderlich. Die damit festgelegte grundsätz
liche Pflicht des Arbeiters oder Angestellten zum Ver
bleiben in dem Betrieb, mit dem er den Arbeitsvertrag 
abgeschlossen hat, bezweckt anerkanntermaßen die Be
kämpfung der Fluktuation der Arbeitskräfte, die der 
sozialistischen Wirtschaft außerordentlichen Schaden 
verursachen kann. Sie wird von der sowjetischen Ar
beitsrechtswissenschaft gerechtfertigt aus der gesell
schaftlichen Pflicht zur Arbeit (Art. 12 der Verfassung 
der UdSSR) und der Pflicht zur Wahrung der Arbeits
disziplin. „Eigenmächtiges Verlassen des Arbeitsplatzes“ 
— und als solches gilt u,. a. auch das Nichtbefolgen einer 
nach dem Erlaß des Präsidiums des Obersten Sowjets 
der UdSSR vom 19. Oktober 1940 verbindlichen Verset
zung des Beschäftigten oder die Verletzung der Arbeits
ordnung durch ihn in der Absicht, dadurch die Ent-

12) vgl. z. B. Ordnung über den Aufbau und die Aufgaben 
der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Organe ln den 
Stadtkreisen vom 8. Januar 1953 (GBl. S. 53), Abschnitt VI Zlff. 
10 Buchst, e; entsprechend die Ordnung für die Stadtbezirke 
vom 8. Januar 1953 (GBl. S. 60).

*) Bei diesem Erlaß handelt es sich um eine Maßnahme, die 
angesichts der drohenden Kriegsgefahr zur Stärkung der wirt
schaftlichen und der Verteidigungskraft der UdSSR notwendig 
war. Diese Maßnahme wurde von dem sozialistischen Bewußt
sein der Masse der Werktätigen getragen und richtete sich 
gegen die kleine Zahl derjenigen, „die sich das Fehlen der 
Arbeitslosigkeit, die von der Sowjetmacht beseitigt wurde, 
zunutze machen und unter Mißbrauch der Nachsicht des 
Sowjetstaates von Fabrik zu Fabrik ziehen, die Disziplin unter
graben, einer ehrlichen Arbeit aus dem Wege gehen und sich 
gegenüber den gesetzlich festgelegten Forderungen des Volkes 
ablehnend verhalten“. — Vgl. Lehrbuch des sowjetischen Ar
beitsrechts, Berlin 1952, S. 269.
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